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te=�e� bei der Begabtenf6r�erung 

ELc�sc er5��ebe�s�e=t scheint �iE Abkehr vo� bloßen Scheine-

Sc::. ::. e 1. :-. z:: i"C !, 0 "C e : I � ur c h s c h n i ':: t un d c i e F ö r der u n g von ver -

scti�denen Eereichen (Wissecschafts- und Leistungsstipendien, 

Auslanäsaufenthalte . . . ) . 

2. Als nicht sinnvoll erachtet �urden die Zuschüsse zur Studien-

beihilfe für Studierende, die innerhalb der vorgeschriebenen 

�tuGie�zeit Diplecprüfungen ablegen. 

Die dafür vorgesehenen Mittel sollten dem Bereich der Wissen

schefts- und Leistn�gsstipendien zukommen. 

3. Betreffend der Wissenschafts- und leistungsstipendien sollte 

es für jeden Studierenden möglich sein, de� Antrag selbst ein-
: 

zubringen, da es nach der Novelle nur oder "zumindest stark von 

lediglich einer Person (Institutsvorstand) abhängt, ob die Mög

lichkeit auf ein d erartiges Stipendiure besteht oder nicht. 

Die Kommission sprach sich einhellig für die Beib�haltung einer 

dezentralen, drittelparitätisch besetzten Kommission aus. 

4. Die Regelung für Auslandsstudien wurde im großen und ganzen für 

sinnvoll befunden. 

s. Bezüglich der Exkursionen wäre zu prüfen, ob eine solche Ent

schädigung nicht mittels ancerer Gesetze geregelt werden sollte. 

Bezüglich ces Tagsatzes erscheint es dabei zweckmäßiger, alle 

auswärts verbrachten Tage abzugelten und am Semesterende zu 

verrechnen. 
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